Ermäßigung für die Streckenmaut ASFINAG
Die ermäßigte Jahreskarte ist unter folgenden Voraussetzungen erhältlich:
• Vorlage eines Behindertenausweises gemäß § 29b StVO und
• Eintragung einer Einschränkung der Lenkbefugnis auf den Betrieb eines behindertengerecht umgebauten Kraftfahrzeugs im gültigen Führerschein (zumindest Eintragung der Einschränkung auf Automatikgetriebe)
Die Jahreskarte für behinderte Lenker wird nur auf ein für den behinderten Lenker

zugelassenes Kraftfahrzeug ausgestellt
Die Karte wird zusätzlich auf den Namen der berechtigten Person ausgestellt und gilt mit

Ausnahme der A 11 Karawanken Autobahn und abweichend von der Bestimmung für

Jahreskarten auf allen Streckenmauten (Gleinalm, Phyrn, Tauern) der ASFINAG.

